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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

(virtuelle Hauptversammlung)

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur or-
dentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2026, um 
10:00 Uhr (MESZ) ein.

Die Hauptversammlung wird gemäß § 118 Aktiengesetz 
(AktG) und § 16 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) 
am Ort der Hauptversammlung abgehalten. 

Die Hauptversammlung wird für die Aktionäre, die sich 
ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz 
nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten über 
den passwortgeschützten Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft unter der Internetseite
https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptver-
sammlungen/ für die gesamte Dauer der Veranstaltung 
live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsaus-
übung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im 
Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Voll-
machts- und Weisungserteilung an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere Erläu-
terungen hierzu finden Sie im Anschluss an die Tages-
ordnung in Abschnitt II. dieser Einberufung.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Heidelberg

– ISIN DE0007203705 –
– WKN 720370 –
–��Eindeutige Kennung des Ereignisses: 
�  c8ba929abb05f111b552ec75f1f2e92d

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts 
einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs für 
die SNP Schneider-Neureither & Partner SE jeweils für das Geschäftsjahr 2025, des Vorschlags des Vorstands zur Gewinnver-
wendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische 

Durchsicht des Halbjahresberichts
TOP 6 Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE 

als Organträgerin und der EXA AG als Organgesellschaft
TOP 9 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der SNP Schneider-

Neureither & Partner SE als Organträgerin und der SNP GmbH als Organgesellschaft 
TOP 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der SNP Schneider-

Neureither & Partner SE als Organträgerin und der Hartung Consult GmbH als Organgesellschaft
TOP 11 Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Verschmelzungsvertrag zwischen der SNP Innovation Lab GmbH als übertra-

gendem Rechtsträger und der SNP Schneider-Neureither & Partner SE als übernehmendem Rechtsträger

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengeset-
zes sind die Räumlichkeiten der epicto GmbH, Flößer-
straße 4, 68535 Edingen.

Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit 
wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifi-
sche Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen 
Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleich-
behandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.
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I. TAGESORDNUNG

1. �Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, 

des gebilligten Konzernabschlusses, des zusam-

mengefassten Lageberichts einschließlich des 

erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 

289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetz-

buchs für die SNP Schneider-Neureither & Part-

ner SE, jeweils für das Geschäftsjahr 2025, des 

Vorschlags des Vorstands zur Gewinnverwen-

dung sowie des Berichts des Aufsichtsrats

�Die vorgenannten Unterlagen können seit Einberufung 
der Hauptversammlung im Internet unter https://inves-
tor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/
eingesehen und heruntergeladen werden.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem 
Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgese-
hen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits ge-
billigt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

2. �Beschlussfassung über die Verwendung des  

Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festge-
stellten Jahresabschluss der SNP Schneider-Neureit-
her & Partner SE zum 31. Dezember 2025 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe 
von EUR 20.403.362,97 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. �Beschlussfassung über die Entlastung der  

Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Ge-
schäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

4. �Beschlussfassung über die Entlastung der 

	  Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Ge-
schäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 
erteilen.

5. �Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss-

prüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des 

Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halb-

jahresberichts

	
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entsprechen-
de Empfehlung seines Prüfungsausschusses, vor, die 
Rödl Audit Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg,

a) �zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2026 und

b)  �zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des ver-
kürzten Abschlusses und des Halbjahresberichts für 

das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026, sofern 
eine solche Prüfung in Auftrag gegeben wird, zu 
bestellen.

6. �Beschlussfassung über die Bestellung des Prü-

fers der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entspre-
chende Empfehlung seines Prüfungsausschusses, 
vor, die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Nürnberg, zum Prüfer des Nachhaltigkeitsbe-
richts für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

Die Bestellung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass 
der deutsche Gesetzgeber zur Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Re-
porting Directive, „CSRD“) eine ausdrückliche Bestel-
lung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts durch 
die Hauptversammlung vorsieht.

7. �Beschlussfassung über die Billigung des Vergü-

tungsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat haben nach § 162 AktG ei-
nen Vergütungsbericht über die im Geschäftsjahr 
2025 jedem einzelnen Mitglied des Vorstands und des 
Aufsichtsrats von der Gesellschaft und von Unterneh-
men desselben Konzerns gewährte und geschuldete 
Vergütung erstellt.

Tagesordnung
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Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Absatz 3 
AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob 
die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Absatz 
1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche 
Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Vermerk über 
die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergü-
tungsbericht beigefügt. Die Hauptversammlung der 
Gesellschaft beschließt gemäß § 120a Absatz 4 AktG 
über die Billigung des erstellten und geprüften Vergü-
tungsberichts. Der Beschluss der Hauptversammlung 
hat nach § 120a Absatz 4 Satz 2, Absatz 1 Satz 2 AktG 
empfehlenden Charakter; er begründet weder Rechte 
noch Pflichten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Hauptversammlung billigt den seit der Einberufung 
der Hauptversammlung auf der Internetseite der Ge-
sellschaft gemeinsam mit dem Prüfvermerk zugänglich 
gemachten Vergütungsbericht für das am 31. Dezember 
2025 abgelaufene Geschäftsjahr.

Der Vergütungsbericht ist mit dem Prüfvermerk im In-
ternet unter https://investor-relations.snpgroup.com/
de/hauptversammlungen/ zugänglich.

8. �Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ge-

winnabführungsvertrag zwischen der SNP Schnei-

der-Neureither & Partner SE als Organträgerin 

und der EXA AG als Organgesellschaft

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE beabsich-
tigt, mit der EXA AG, einer 100%igen Tochtergesell-
schaft der Gesellschaft mit Sitz in Heidelberg, einen 
Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Zwischen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE 
als Organträgerin und der EXA AG als Organgesell-
schaft liegt ein Entwurf eines Gewinnabführungsver-
trags vor.

Der Gewinnabführungsvertrag ist in dem gemeinsamen 
Bericht der Vorstände der SNP Schneider-Neureither & 
Partner SE und der EXA AG gemäß § 293a Absatz 1 
AktG näher erläutert und begründet. Eine Prüfung des 
Gewinnabführungsvertrags durch einen Vertragsprüfer 
gemäß § 293b AktG ist nicht erforderlich. Ausgleichs-
zahlungen oder Abfindungen an außenstehende Ge-
sellschafter sind nicht zu gewähren.

Der Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirk-
samkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der 
SNP Schneider-Neureither & Partner SE.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:

Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags zwi-
schen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE als 
Organträgerin und der EXA AG als Organgesellschaft 
wird zugestimmt.

Der Gewinnabführungsvertrag hat folgenden Wortlaut:

Gewinnabführungsvertrag 

zwischen 

1.	 �SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Speyerer 
Straße 4, 69115 Heidelberg, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 
729172  

��	  - im Folgenden „SNP“ - 

   und 

2. �EXA AG, Speyerer Straße 4, 69115 Heidelberg, einge-
tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mann-
heim unter der HRB 714673,

 
	  - im Folgenden „Tochtergesellschaft“ - 

Präambel

Die SNP ist Alleingesellschafterin der Tochtergesellschaft.  
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 
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§ 1  Gewinnabführung 

1. Die Tochtergesellschaft verpflichtet sich, während 
der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn entsprechend 
allen Vorschriften des § 301 AktG in seiner jeweils gülti-
gen Fassung an die SNP abzuführen. 

2. Die Tochtergesellschaft kann mit Zustimmung des 
Organträgers Beträge aus dem Jahresüberschuss inso-
weit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstel-
len, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich be-
gründet ist.  

3. Während der Dauer dieses Gewinnabführungsvertra-
ges gebildete andere Gewinnrücklagen sind– soweit 
rechtlich zulässig – auf Verlangen der SNP von der 
Tochtergesellschaft aufzulösen und unter den Voraus-
setzungen des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung als Gewinn abzuführen. Sonstige Rücklagen 
und die Gewinnvorträge und -rücklagen, die aus der 
Zeit vor Geltung dieses Vertrags stammen, dürfen nicht 
als Gewinn an den Organträger abgeführt werden. Glei-
ches gilt für Kapitalrücklagen, gleich ob sie vor oder 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet wurden.  

4. Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erst-
mals für den gesamten Gewinn des Geschäftsjahres, in 
dem der Gewinnabführungsvertrag durch Eintragung in 
das Handelsregister wirksam wird. Der Anspruch auf 
Gewinnabführung entsteht jeweils zum Schluss eines 

Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft („Bilanzstich-
tag“) und wird zu diesem Zeitpunkt fällig.  

§ 2  Verlustübernahme 
Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gülti-
gen Fassung gelten entsprechend. 

§ 3  Aufstellung des Jahresabschlusses 
1.	 Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor 
seiner Feststellung der SNP zur Kenntnisnahme, Prü-
fung und Abstimmung vorzulegen. 

2. Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor 
dem Jahresabschluss der SNP zu erstellen und festzu-
stellen.
 
3. Endet das Geschäftsjahr der Tochtergesellschaft 
zugleich mit dem Geschäftsjahr der SNP, so ist das zu 
übernehmende Ergebnis der Tochtergesellschaft im 
Jahresabschluss der SNP für das gleiche Geschäftsjahr 
zu berücksichtigen.

§ 4  Ausgleich und Abfindung 
Ein Ausgleich bzw. eine Abfindung gemäß §§ 304, 305 
AktG an außenstehende Aktionäre findet nicht statt, 
weil außenstehende Aktionäre der Tochtergesellschaft 
nicht vorhanden sind. 

§ 5  Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung 
1. Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die 

Hauptversammlungen der vertragsschließenden Par-
teien.  Der Gewinnabführungsvertrag wird mit Eintra-
gung in das Handelsregister des Sitzes der Tochterge-
sellschaft wirksam und gilt rückwirkend ab dem Beginn 
des Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft, in dem 
der Gewinnabführungsvertrag wirksam wird.  

2. Der Gewinnabführungsvertrag kann erstmals mit Wir-
kung zum Ablauf einer Dauer von fünf Zeitjahren (60 
Monaten), berechnet ab dem Beginn des Geschäftsjah-
res der Tochtergesellschaft, in dem er gem. Abs. (1) 
wirksam wird, mit einer Frist von einem Monat gekün-
digt werden, soweit nicht ein wichtiger Grund nach Abs. 
(3) vorliegt. Wird der Gewinnabführungsvertrag nicht 
fristgemäß gekündigt, so verlängert er sich nach Ablauf 
der Fünfjahresfrist um jeweils ein Jahr. Für die Einhal-
tung der Kündigungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt 
des Zugangs des Kündigungsschreibens beim jeweili-
gen Vertragspartner an. 

Darüber hinaus kann der Vertrag bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist schriftlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn:

• �die SNP nicht mehr mit der Mehrheit der Stimmrechte 
an der Tochtergesellschaft beteiligt ist,

© SNP SE

www.snpgroup.com

Tagesordnung
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•� die SNP sämtliche oder einen Teil der Aktien an der 
Tochtergesellschaft veräußert oder überträgt;

•� eine Partei dieses Vertrags nach den Vorschriften des 
Umwandlungsgesetzes im Wege der Verschmelzung 
oder Spaltung umgewandelt wird; 

•	eine Partei dieses Vertrags liquidiert wird; 

•	�an der Tochtergesellschaft im Sinne des § 307 AktG 
erstmals ein außenstehender Gesellschafter beteiligt 
wird, 

•	�ein Rechtsformwechsel erfolgt und dadurch die Fä-
higkeit endet, Organträger oder Organgesellschaft 
einer ertragsteuerlichen Organschaft zu sein oder

•	�die steuerliche Anerkennung der körperschaft- und 
ertragsteuerlichen Organschaft nach Maßgabe dieses 
Vertrags durch Steuerbescheid oder Urteil bestands- 
bzw. rechtskräftig versagt wird oder droht auf Grund 
von Anweisungen der Finanzverwaltung versagt zu 
werden; oder 

•	�andere wichtige Gründe im Sinne von R 14.5 Abs. (6) 
KStR 2022 (Körperschaftsteuerrichtlinien 2022) oder 
einer entsprechenden Vorschrift des deutschen Steu-
errechts (Gesetze, Richtlinien, Erlasse, etc.) vorliegen, 
die im Zeitpunkt der Kündigung des Vertrags Anwen-

dung findet und einen wichtigen Grund für die steuer-
lich unschädliche Beendigung des Gewinnabfüh-
rungsvertrags vor Ablauf der Festlaufzeit nach § 5 
Abs. 2 Satz 1 darstellt.

3. Endet der Vertrag, hat SNP den Gläubigern der Toch-
tergesellschaft nach Maßgabe von § 303 AktG Sicher-
heit zu leisten. 

§ 6  Schlussbestimmungen 
1.	 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis 
selbst. Im Übrigen gilt § 295 AktG. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche 
gilt, falls sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine 
Regelungslücke enthält. Anstelle der nichtigen, unwirk-
samen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur 
Ausfüllung der Regelungslücke soll dann eine ange-
messene Regelung gelten, die dem wirtschaftlich am 
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt 
hätten, wenn sie die Nichtigkeit, Unwirksamkeit, Un-
durchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit gekannt hätten. 

3. Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses 
Vertrages sind die Vorgaben der §§ 14 und 17 KStG so-
wie § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG in ihrer jeweils geltenden 
Fassung bzw. gegebenenfalls die entsprechenden 
Nachfolgeregelungen zu beachten. Soweit einzelne 
Bestimmungen dieses Vertrages mit § 2 dieses Vertra-
ges in Konflikt stehen sollten, geht § 2 dieses Vertrages 
diesen Bestimmungen vor. 

4. Gerichtsstand ist Mannheim. 

Heidelberg, [DATUM] 2026
SNP Schneider-Neureither & Partner SE

gez. [●]		 gez. [●]					  
EXA AG 
gez. [●]		 gez. [●]					  
	
Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrags, der ge-
meinsame Bericht der Vorstände der SNP Schneider-
Neureither & Partner SE und der EXA AG gemäß § 293a 
AktG sowie die weiteren nach § 293f AktG zugänglich 
zu machenden Unterlagen sind seit Einberufung der 
Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://investor-relations.snpgroup.com/
de/hauptversammlungen/ zugänglich.
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9. �Beschlussfassung über die Zustimmung zum Be-

herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwi-

schen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE 

als Organträgerin und der SNP GmbH als Organ-

gesellschaft

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE beabsich-
tigt, mit der SNP GmbH, einer 100%igen Tochtergesell-
schaft der Gesellschaft mit Sitz in Heidelberg, einen 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzu-
schließen.

Zwischen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE 
als Organträgerin und der SNP GmbH als Organgesell-
schaft liegt ein Entwurf eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags vor. 

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist 
in dem gemeinsamen Bericht des Vorstandes der SNP 
Schneider-Neureither & Partner SE und der Geschäfts-
führung der SNP GmbH gemäß § 293a Absatz 1 AktG 
näher erläutert und begründet. Eine Prüfung des Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrags durch 
einen Vertragsprüfer gemäß § 293b AktG ist nicht erfor-
derlich. Ausgleichszahlungen oder Abfindungen an au-
ßenstehende Gesellschafter sind nicht zu gewähren.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag be-
darf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptver-
sammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE.

Präambel

Die SNP ist Alleingesellschafterin der Tochtergesellschaft. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

§ 1  Beherrschung 
Die Tochtergesellschaft unterstellt die Leitung ihrer 
Gesellschaft der SNP. Die SNP ist demgemäß berech-
tigt, der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft 
hinsichtlich der Leitung der Tochtergesellschaft Wei-
sungen zu erteilen. Unbeschadet des Weisungsrechts 
obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der 
Tochtergesellschaft weiterhin den Geschäftsführern 
der Tochtergesellschaft. 

§ 2  Gewinnabführung
(1) �Die Tochtergesellschaft verpflichtet sich, während 

der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn entspre-
chend allen Vorschriften des § 301 AktG in seiner 
jeweils gültigen Fassung an die SNP abzuführen.

(2) �Die Tochtergesellschaft kann mit Zustimmung des 
Organträgers Beträge aus dem Jahresüberschuss 
insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) 
einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirt-
schaftlich begründet ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:

�  �Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags zwischen der SNP Schneider-Neu-
reither & Partner SE als Organträgerin und der SNP 
GmbH als Organgesellschaft wird zugestimmt.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat 
folgenden Wortlaut:

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

� zwischen

1. �SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Speyerer 
Straße 4, 69115 Heidelberg, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 
729172 

- im Folgenden „SNP“ -

und

2. �SNP GmbH, Speyerer Straße 4, 69115 Heidelberg, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Mannheim unter der HRB 725090,

- im Folgenden „Tochtergesellschaft“ -

Tagesordnung
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(3) �Während der Dauer dieses Beherrschungs- und Gewin-
nabführungsvertrages gebildete andere Gewinnrückla-
gen sind – soweit rechtlich zulässig – auf Verlangen der 
SNP von der Tochtergesellschaft aufzulösen und unter 
den Voraussetzungen des § 301 AktG in seiner jeweils 
gültigen Fassung als Gewinn abzuführen. Sonstige 
Rücklagen und die Gewinnvorträge und -rücklagen, die 
aus der Zeit vor Geltung dieses Vertrags stammen, dür-
fen nicht als Gewinn an den Organträger abgeführt 
werden. Gleiches gilt für Kapitalrücklagen, gleich ob sie 
vor oder nach Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet 
wurden.

(4) �Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erst-
mals für den gesamten Gewinn des Geschäftsjahres, in 
dem der Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trag  durch Eintragung in das Handelsregister wirksam 
wird. Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht je-
weils zum Schluss eines Geschäftsjahres der Tochter-
gesellschaft („Bilanzstichtag“) und wird zu diesem 
Zeitpunkt fällig.

§ 3  Verlustübernahme
Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung gelten entsprechend.

§ 4  Aufstellung des Jahresabschlusses
(1) �Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor 

seiner Feststellung der SNP zur Kenntnisnahme, Prüfung 
und Abstimmung vorzulegen.

(2) �Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor 
dem Jahresabschluss der SNP zu erstellen und fest-
zustellen.

(3) �Endet das Geschäftsjahr der Tochtergesellschaft 
zugleich mit dem Geschäftsjahr der SNP, so ist das 
zu übernehmende Ergebnis der Tochtergesellschaft 
im Jahresabschluss der SNP für das gleiche Ge-
schäftsjahr zu berücksichtigen.

§ 5  Ausgleich und Abfindung
Ein Ausgleich bzw. eine Abfindung gemäß §§ 304, 305 
AktG an außenstehende Gesellschafter findet nicht 
statt, weil außenstehende Gesellschafter der Tochter-
gesellschaft nicht vorhanden sind.

§ 6  Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung
(1) �Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die 

Hauptversammlung der SNP und die Gesellschafter-
versammlung der Tochtergesellschaft. Der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag wird mit 
Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der 
Tochtergesellschaft wirksam und gilt rückwirkend ab 
dem Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesell-
schaft, in dem der Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag wirksam wird. 

(2)� �Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
kann erstmals mit Wirkung zum Ablauf einer Dauer 
von fünf Zeitjahren (60 Monaten), berechnet ab dem 

Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft, in 
dem er gem. Abs. (1) wirksam wird, mit einer Frist von 
einem Monat gekündigt werden, soweit nicht ein wich-
tiger Grund nach Abs. (3) vorliegt. Wird der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht fristge-
mäß gekündigt, so verlängert er sich nach Ablauf der 
Fünfjahresfrist um jeweils ein Jahr. Für die Einhaltung 
der Kündigungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt des 
Zugangs des Kündigungsschreibens beim jeweiligen 
Vertragspartner an.

Darüber hinaus kann der Vertrag bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist schriftlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn:

• �die SNP nicht mehr mit der Mehrheit der Stimmrechte 
an der Tochtergesellschaft beteiligt ist,

• �die SNP sämtliche oder einen Teil der Geschäftsantei-
le an der Tochtergesellschaft veräußert oder über-
trägt;

• �eine Partei dieses Vertrags nach den Vorschriften des 
Umwandlungsgesetzes im Wege der Verschmelzung 
oder Spaltung umgewandelt wird;

• �eine Partei dieses Vertrags liquidiert wird;
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• �an der Tochtergesellschaft im Sinne des § 307 AktG 
erstmals ein außenstehender Gesellschafter beteiligt 
wird,

• �ein Rechtsformwechsel erfolgt und dadurch die Fähig-
keit endet, Organträger oder Organgesellschaft einer 
ertragsteuerlichen Organschaft zu sein oder

• �die steuerliche Anerkennung der körperschaft- und er-
tragsteuerlichen Organschaft nach Maßgabe dieses 
Vertrags durch Steuerbescheid oder Urteil bestands- 
bzw. rechtskräftig versagt wird oder droht auf Grund 
von Anweisungen der Finanzverwaltung versagt zu 
werden; oder

• �andere wichtige Gründe im Sinne von R 14.5 Abs. (6) 
KStR 2022 (Körperschaftsteuerrichtlinien 2022) oder 
einer entsprechenden Vorschrift des deutschen Steuer-
rechts (Gesetze, Richtlinien, Erlasse, etc.) vorliegen, die 
im Zeitpunkt der Kündigung des Vertrags Anwendung 
findet und einen wichtigen Grund für die steuerlich un-
schädliche Beendigung des Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrages vor Ablauf der Festlaufzeit 
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 darstellt.

(3) �Endet der Vertrag, hat SNP den Gläubigern der Toch-
tergesellschaft nach Maßgabe von § 303 AktG Sicher-
heit zu leisten.

(4) �Gerichtsstand ist Mannheim.

Heidelberg, [DATUM] 2026
SNP Schneider-Neureither & Partner SE

gez. [●]		 gez. [●]					  
SNP GmbH
gez. [●]		 gez. [●]

Der Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrags, der gemeinsame Bericht des Vorstands der SNP 
Schneider-Neureither & Partner SE und der Geschäftsfüh-
rung der SNP GmbH gemäß § 293a AktG sowie die weite-
ren nach § 293f AktG zugänglich zu machenden Unterla-
gen sind seit Einberufung der Hauptversammlung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://investor-rela-
tions.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/zugänglich.

10. �Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen 

der SNP Schneider-Neureither & Partner SE als Org-

anträgerin und der Hartung Consult GmbH als Or-

gangesellschaft

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE beabsichtigt, 
mit der Hartung Consult GmbH, einer 100%igen Tochterge-
sellschaft der Gesellschaft mit Sitz in Berlin, einen Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

§ 7  Schlussbestimmungen
(1) �Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis 
selbst. Im Übrigen gilt § 295 AktG.

(2) �Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Das gleiche gilt, falls sich herausstellen sollte, dass 
der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle 
der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Regelungs-
lücke soll dann eine angemessene Regelung gelten, 
die dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn sie die Nich-
tigkeit, Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lü-
ckenhaftigkeit gekannt hätten.

(3) �Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses 
Vertrages sind die Vorgaben der §§ 14 und 17 KStG 
sowie § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung bzw. gegebenenfalls die entspre-
chenden Nachfolgeregelungen zu beachten. Soweit 
einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit § 3 
dieses Vertrages in Konflikt stehen sollten, geht § 3 
dieses Vertrages diesen Bestimmungen vor.

Tagesordnung
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Zwischen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE 
als Organträgerin und der Hartung Consult GmbH als 
Organgesellschaft liegt ein Entwurf eines Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrags vor. 

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist 
in dem gemeinsamen Bericht des Vorstandes der SNP 
Schneider-Neureither & Partner SE und der Geschäfts-
führung der Hartung Consult GmbH gemäß § 293a Ab-
satz 1 AktG näher erläutert und begründet. Eine Prüfung 
des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 
durch einen Vertragsprüfer gemäß § 293b AktG ist nicht 
erforderlich. Ausgleichszahlungen oder Abfindungen an 
außenstehende Gesellschafter sind nicht zu gewähren.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag be-
darf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Haupt-
versammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner 
SE.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen: 

�  �Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags zwischen der SNP Schneider-Neu-
reither & Partner SE als Organträgerin und der Hartung 
Consult GmbH als Organgesellschaft wird zugestimmt.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat 
folgenden Wortlaut:

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

zwischen

1. �SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Speyerer 
Straße 4, 69115 Heidelberg, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 
729172 

- im Folgenden „SNP“ -

und

2. �Hartung Consult GmbH, Siemensdamm 62, 13627 
Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Charlottenburg unter der HRB 28491 B,

- im Folgenden „Tochtergesellschaft“ -

Präambel

Die SNP ist Alleingesellschafterin der Tochtergesellschaft. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

§ 1  Beherrschung 
Die Tochtergesellschaft unterstellt die Leitung ihrer 
Gesellschaft der SNP. Die SNP ist demgemäß berech-
tigt, der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft 
hinsichtlich der Leitung der Tochtergesellschaft Wei-
sungen zu erteilen. Unbeschadet des Weisungsrechts 
obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der 
Tochtergesellschaft weiterhin den Geschäftsführern 
der Tochtergesellschaft. 

§ 2  Gewinnabführung 
(1) �Die Tochtergesellschaft verpflichtet sich, während 

der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn entspre-
chend allen Vorschriften des § 301 AktG in seiner 
jeweils gültigen Fassung an die SNP abzuführen.

(2) �Die Tochtergesellschaft kann mit Zustimmung des 
Organträgers Beträge aus dem Jahresüberschuss 
insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) 
einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirt-
schaftlich begründet ist. 

(3) �Während der Dauer dieses Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrages gebildete andere Ge-
winnrücklagen sind– soweit rechtlich zulässig – auf 
Verlangen der SNP von der Tochtergesellschaft 
aufzulösen und unter den Voraussetzungen des § 
301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung als 
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    � �Gewinn abzuführen. Sonstige Rücklagen und die 
Gewinnvorträge und -rücklagen, die aus der Zeit vor 
Geltung dieses Vertrags stammen, dürfen nicht als 
Gewinn an den Organträger abgeführt werden. Glei-
ches gilt für Kapitalrücklagen, gleich ob sie vor oder 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet wurden.

(4) �Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht 
erstmals für den gesamten Gewinn des Geschäfts-
jahres, in dem der Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag durch Eintragung in das Handelsre-
gister wirksam wird. Der Anspruch auf Gewinnab-
führung entsteht jeweils zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres der Tochtergesellschaft („Bilanzstich-
tag“) und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 

§ 3  Verlustübernahme
Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gülti-
gen Fassung gelten entsprechend.

§ 4  Aufstellung des Jahresabschlusses
(1) �Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor 

seiner Feststellung der SNP zur Kenntnisnahme, 
Prüfung und Abstimmung vorzulegen.

(2) �Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor 
dem Jahresabschluss der SNP zu erstellen und fest-
zustellen.

soweit nicht ein wichtiger Grund nach Abs. (3) vorliegt. 
Wird der Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trag nicht fristgemäß gekündigt, so verlängert er sich 
nach Ablauf der Fünfjahresfrist um jeweils ein Jahr. Für 
die Einhaltung der Kündigungsfrist kommt es auf den 
Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens 
beim jeweiligen Vertragspartner an.

Darüber hinaus kann der Vertrag bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist schriftlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn:

• �die SNP nicht mehr mit der Mehrheit der Stimmrechte 
an der Tochtergesellschaft beteiligt ist,

• �die SNP sämtliche oder einen Teil der Geschäftsantei-
le an der Tochtergesellschaft veräußert oder über-
trägt;

• �eine Partei dieses Vertrags nach den Vorschriften des 
Umwandlungsgesetzes im Wege der Verschmelzung 
oder Spaltung umgewandelt wird;

• �eine Partei dieses Vertrags liquidiert wird;

• �an der Tochtergesellschaft im Sinne des § 307 AktG erst-
mals ein außenstehender Gesellschafter beteiligt wird,

(3) �Endet das Geschäftsjahr der Tochtergesellschaft 
zugleich mit dem Geschäftsjahr der SNP, so ist das 
zu übernehmende Ergebnis der Tochtergesellschaft 
im Jahresabschluss der SNP für das gleiche Ge-
schäftsjahr zu berücksichtigen.

§ 5  Ausgleich und Abfindung
Ein Ausgleich bzw. eine Abfindung gemäß §§ 304, 305 
AktG an außenstehende Gesellschafter findet nicht 
statt, weil außenstehende Gesellschafter der Tochter-
gesellschaft nicht vorhanden sind.

§ 6  Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung
(1) �Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die 

Hauptversammlung der SNP und die Gesellschafter-
versammlung der Tochtergesellschaft. Der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag wird mit 
Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der 
Tochtergesellschaft wirksam und gilt rückwirkend ab 
dem Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesell-
schaft, in dem der Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag wirksam wird. 

(2) �Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
kann erstmals mit Wirkung zum Ablauf einer Dauer 
von fünf Zeitjahren (60 Monaten), berechnet ab dem 
Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesell-
schaft, in dem er gem. Abs. (1) wirksam wird, mit 
einer Frist von einem Monat gekündigt werden, 

Tagesordnung
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• �ein Rechtsformwechsel erfolgt und dadurch die Fä-
higkeit endet, Organträger oder Organgesellschaft 
einer ertragsteuerlichen Organschaft zu sein oder

• �die steuerliche Anerkennung der körperschaft- und 
ertragsteuerlichen Organschaft nach Maßgabe die-
ses Vertrags durch Steuerbescheid oder Urteil be-
stands- bzw. rechtskräftig versagt wird oder droht auf 
Grund von Anweisungen der Finanzverwaltung ver-
sagt zu werden; oder

• �andere wichtige Gründe im Sinne von R 14.5 Abs. (6) 
KStR 2022 (Körperschaftsteuerrichtlinien 2022) oder 
einer entsprechenden Vorschrift des deutschen Steu-
errechts (Gesetze, Richtlinien, Erlasse, etc.) vorliegen, 
die im Zeitpunkt der Kündigung des Vertrags Anwen-
dung findet und einen wichtigen Grund für die steuer-
lich unschädliche Beendigung des Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrages vor Ablauf der Fest-
laufzeit nach § 6 Abs. 2 Satz 1 darstellt.

(3) �Endet der Vertrag, hat SNP den Gläubigern der 
Tochtergesellschaft nach Maßgabe von § 303 AktG 
Sicherheit zu leisten.

§ 7  Schlussbestimmungen
(1) �Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies 
gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfor-
dernis selbst. Im Übrigen gilt § 295 AktG.

(2) �Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Das gleiche gilt, falls sich herausstellen sollte, dass 
der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle 
der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Regelungs-
lücke soll dann eine angemessene Regelung gelten, 
die dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn sie die Nich-
tigkeit, Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lü-
ckenhaftigkeit gekannt hätten.

(3) �Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Ver-
trages sind die Vorgaben der §§ 14 und 17 KStG sowie § 
2 Abs. 2 Satz 2 GewStG in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung bzw. gegebenenfalls die entsprechenden Nach-
folgeregelungen zu beachten. Soweit einzelne Bestim-
mungen dieses Vertrages mit § 3 dieses Vertrages in 
Konflikt stehen sollten, geht § 3 dieses Vertrages diesen 
Bestimmungen vor.

(4) �Gerichtsstand ist Mannheim.

Heidelberg, [DATUM] 2026
SNP Schneider-Neureither & Partner SE

gez. [●]		  gez. [●]					   
Hartung Consult GmbH
gez. [●]		  gez. [●]

Der Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrags, der gemeinsame Bericht des Vorstands 
der SNP Schneider-Neureither & Partner SE und der 
Geschäftsführung der Hartung Consult GmbH gemäß § 
293a AktG sowie die weiteren nach § 293f AktG zu-
gänglich zu machenden Unterlagen sind seit Einberu-
fung der Hauptversammlung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://investor-relations.snpgroup.
com/de/hauptversammlungen/ zugänglich.

11. �Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem 

Verschmelzungsvertrag zwischen der SNP Inno-

vation Lab GmbH als übertragendem Rechtsträ-

ger und der SNP Schneider-Neureither & Partner 

SE als übernehmendem Rechtsträger

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist alleinige 
Gesellschafterin der SNP Innovation Lab GmbH mit Sitz 
in Heidelberg. 

Zwischen der SNP Innovation Lab GmbH als übertra-
gendem Rechtsträger und der SNP Schneider-Neureit-
her & Partner SE als übernehmendem Rechtsträger liegt 
ein Entwurf eines Verschmelzungsvertrags vor, der als 
Verschmelzungsstichtag gemäß § 5 Abs, 1 Nr. 6 UmwG 
den Ablauf des 31. Dezember 2025, 24:00 Uhr vorsieht. 
Die Verschmelzung wird erst mit ihrer Eintragung in das 
Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers 
wirksam (§ 20 Abs. 1 UmwG).
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Da die SNP Schneider-Neureither & Partner SE alleinige 
Gesellschafterin der SNP Innovation Lab GmbH ist, ent-
fällt gemäß § 62 Abs. 1 UmwG die Pflicht zur Erstattung 
eines Verschmelzungsberichts nach § 8 UmwG sowie 
die Durchführung einer Verschmelzungsprüfung nach 
§ 9 UmwG.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:  

	� Dem Abschluss des Verschmelzungsvertrags zwi-
schen der SNP Innovation Lab GmbH als übertra-
gendem Rechtsträger und der SNP Schneider-
Neureither & Partner SE als übernehmendem 
Rechtsträger wird zugestimmt. 

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags hat folgen-
den Wortlaut: 

Notarieller Verschmelzungsvertrag

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, eine Euro-
päische Gesellschaft mit Sitz Speyerer Straße 4, 69115 
Heidelberg, eingetragen in das Handelsregister des Amts-
gerichts Mannheim unter HRB 729172 („Übernehmender 
Rechtsträger“) und die SNP Innovation Lab GmbH, eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz Speyerer 
Straße 4, 69115 Heidelberg, eingetragen in das Handels-
register des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 709630 
(„Übertragender Rechtsträger“) schließen hiermit fol-

(2) �Der Übernehmende Rechtsträger nimmt die Über-
tragung hiermit an.  

(3) �Mit der Eintragung der Verschmelzung im Handels-
register des Übernehmenden Rechtsträgers erlischt 
der Übertragende Rechtsträger. Sein Vermögen 
einschließlich aller Verbindlichkeiten geht im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge auf den Übernehmen-
den Rechtsträger über. 

§ 2  Gegenleistung
(1) �Die Verschmelzung erfolgt gemäß § 68 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 UmwG ohne Kapitalerhöhung bei dem Überneh-
menden Rechtsträger, da dieser Alleingesellschafter 
des Übertragenden Rechtsträgers ist. Eine bare Zu-
zahlung erfolgt nicht. Weitere Angaben zu dem Um-
tausch der Anteile entfallen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 bis Nr. 5 
UmwG). 

(2) �Ein Verschmelzungsbericht, eine Verschmelzungs-
prüfung und ein Verschmelzungsprüfungsbericht 
sind gemäß §§ 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 lit. a, 9 Abs. 2, 12 
Abs. 3  UmwG nicht erforderlich, da sich alle Anteile 
des Übertragenden Rechtsträgers in der Hand des 
Übernehmenden Rechtsträgers befinden. 

§ 3  Bilanzstichtag
(1) �Der Verschmelzung wird die Bilanz des Übertragenden 

Rechtsträgers zum 31. Dezember 2025 als Schlussbi-
lanz gemäß § 17 Abs. 2 UmwG zu Grunde gelegt.  

(2) �Der Übernehmende Rechtsträger wird die in der 

genden Verschmelzungsvertrag: 

Vorbemerkungen 

A. �Der Übernehmende Rechtsträger ist alleiniger Ge-
sellschafter des Übertragenden Rechtsträgers.

B. �Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers 
beträgt aktuell EUR 31.875 und ist eingeteilt in fünf 
Geschäftsanteile mit den Nummern 1, 2, und 4-6.

C. �Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers 
ist in voller Höhe einbezahlt und nicht zurückgezahlt. 

D. �Beim Übertragenden Rechtsträger bestehen keine 
Sonderrechte im Sinne der §§ 23, 50 Abs. 2 UmwG.

E. �Im Zuge einer laufenden Umstrukturierung der SNP-
Gruppe soll der Übertragende Rechtsträger im Wege 
der Verschmelzung zur Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 
UmwG auf den Übernehmenden Rechtsträger ver-
schmolzen werden. 

§ 1  Vermögensübertragung
(1) ���Der Übertragende Rechtsträger überträgt sein Ver-

mögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten 
unter Auflösung ohne Abwicklung gemäß §§ 2 
Nr. 1, 46 ff. UmwG auf den Übernehmenden Rechts-

    träger im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme         	
    („Verschmelzung“).  

Tagesordnung
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Schlussbilanz des Übertragenden Rechtsträgers 
angesetzten Werte der übergehenden Aktiva und 
Passiva in seiner Rechnungslegung fortführen 
(Buchwertfortführung). Der Betrag, um den die Ver-
mögensgegenstände die Verbindlichkeiten über-
steigen, wird in die Kapitalrücklage des Überneh-
menden Rechtsträgers eingestellt. 

§ 4  Verschmelzungsstichtag
Der Übergang des Vermögens des Übertragenden Rechts-
trägers auf den Übernehmenden Rechtsträger erfolgt im 
Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 
2025, 24:00 Uhr. Ab dem 01. Januar 2026, 0:00 Uhr („Ver-
schmelzungsstichtag“) gelten alle Handlungen und 
Rechtsgeschäfte des Übertragenden Rechtsträgers als für 
Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenom-
men.

 § 5  Besondere Rechte/Vorteile
Besondere Rechte im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG 
bestehen nicht und es sind auch keine besonderen Maß-
nahmen im Sinne dieser Vorschrift vorgesehen.  Ebenso 
werden keine besonderen Vorteile im Sinne von § 5 Abs. 1 
Nr. 8 UmwG gewährt.

§ 6  �Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und 
ihre Vertretungen

(1) �Der Übertragende Rechtsträger beschäftigt ca. 16 Arbeitneh-
mer (Stand: 8. April 2026). Der Übernehmende Rechtsträger 
beschäftigt ca. 220 Arbeitnehmer (Stand: 8. April 2026). 

(2) �Die Verschmelzung führt mit Wirksamwerden be-
züglich der beim Übertragenden Rechtsträger be-
schäftigten Arbeitnehmer zum Betriebsübergang 
gemäß § 613a BGB. Gemäß § 35a Abs. 2 UmwG fin-
det § 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB Anwendung. Mit 
dem Wirksamwerden der Verschmelzung gehen 
sämtliche Arbeitsverhältnisse der zu diesem Zeit-
punkt beim Übertragenden Rechtsträger beschäf-
tigten Arbeitnehmer mit allen Rechten und Pflichten 
auf den Übernehmenden Rechtsträger über. Hin-
sichtlich der übergehenden Arbeitsverhältnisse er-
geben sich durch die Verschmelzung individual-
rechtlich keine Veränderungen. Die übergehenden 
Arbeitsverhältnisse werden unter voller Anrechnung 
der Betriebszugehörigkeitszeiten und einschließlich 
etwaig erteilter Versorgungszusagen unverändert 
zu den bisherigen Bedingungen mit dem Überneh-
menden Rechtsträger fortgesetzt. Etwaige Versor-
gungsverpflichtungen des Übertragenden Rechts-
trägers gegenüber ausgeschiedenen Arbeitneh-
mern gehen auf den Übernehmenden Rechtsträger 
über. Eine Kündigung der übergehenden Arbeitsver-
hältnisse wegen des Betriebsübergangs ist unwirk-
sam (§ 613a Abs. 4 Satz 1 BGB). Das Recht zu einer 
Kündigung aus anderen Gründen bleibt unberührt 
(§ 613a Abs. 4 Satz 2 BGB).

(3) ���Weder der Übertragende Rechtsträger noch der 
Übernehmende Rechtsträger haben einen Betriebs-
rat. Betriebsvereinbarungen finden weder bei dem

      �Übertragenden Rechtsträger noch bei dem Überneh            
menden Rechtsträger Anwendung.

(4) �Weder der Übertragende Rechtsträger noch der 
Übernehmende Rechtsträger sind Mitglied in einem 
Arbeitgeberverband. Tarifverträge finden weder bei 
dem Übertragenden Rechtsträger noch bei dem 
Übernehmenden Rechtsträger aufgrund von Tarif-
bindung oder Allgemeinverbindlichkeit Anwendung. 
Sofern tarifliche Regelungen auf Grund arbeitsver-
traglicher Bezugnahmeklauseln Anwendung finden, 
gelten diese Bezugnahmeklauseln unverändert fort.

(5) �Die Voraussetzungen für eine Unternehmensmitbe-
stimmung nach dem DrittelbG oder dem MitbestG 
sind wegen der Anzahl der Arbeitnehmer bei dem 
Übertragenden Rechtsträger nicht erfüllt. Auch bei 
dem Übernehmenden Rechtsträger wird der Auf-
sichtsrat mitbestimmungsfrei nur mit Vertretern der 
Anteilseigner besetzt. Hieran ändert sich durch das 
Wirksamwerden der Verschmelzung nichts.

(6) �Die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers 
werden über die Verschmelzung und die damit ver-
bundenen Folgen gemäß § 613a Abs. 5 BGB unter-
richtet. Ihnen steht wegen des durch die Verschmel-
zung bedingten Untergangs des Übertragenden 
Rechtsträgers nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts kein Widerspruchsrecht gemäß 
§ 613a Abs. 6 BGB gegen den Übergang des Arbeits
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    �verhältnisses zu. Die Arbeitnehmer des Übertragen-
den Rechtsträgers haben jedoch nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts ein außeror-
dentliches Sonderkündigungsrecht aus Anlass der 
Verschmelzung.

(7) �Der Übernehmende Rechtsträger wird infolge der 
Verschmelzung Gesamtrechtsnachfolger des Über-
tragenden Rechtsträgers. Eine zusätzliche gesamt-
schuldnerische Haftung des Übertragenden Rechts-
trägers, die § 613a Abs. 2 BGB bei einem Betriebs-
übergang für den bisherigen Arbeitgeber vorsieht, 
entfällt gemäß § 613a Abs. 3 BGB.

(8) �Weitere Folgen ergeben sich für die Arbeitnehmer 
des Übertragenden Rechtsträgers oder des Über-
nehmenden Rechtsträgers durch das Wirksamwer-
den der Verschmelzung nicht. Im Übrigen sind keine 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen oder organisatori-
sche Veränderungen aus Anlass der Verschmelzung 
vorgesehen. 

(9) �Die Regelungen und Erklärungen in diesem Ver-
schmelzungsvertrag begründen keinen eigenen 
Rechtsanspruch von Arbeitnehmern oder etwaigen 
Arbeitnehmervertretungen des Übertragenden 
Rechtsträgers oder des Übernehmenden Rechtsträgers.

(10) � Ein Betriebsrat besteht weder beim Übertragenden 
Rechtsträger noch beim Übernehmenden Rechts-

träger, so dass es einer Zuleitung dieses Vertrags 
nach § 5 Abs. 3 UmwG nicht bedurfte.

§ 7  Grundbesitz / Geschäftsanteile
Der Übertragende Rechtsträger verfügt weder über 
Beteiligungen an anderen deutschen Unternehmen 
noch über Grundbesitz.

§ 8  Kosten und Steuern
Die durch diesen Vertrag und seine Ausführung entste-
henden Kosten und Steuern trägt der Übernehmende 
Rechtsträger, und zwar auch für den Fall, dass der Ver-
trag gemäß § 9 Abs. 4 nicht wirksam wird.

§ 9  Schlussbestimmungen
(1) �Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers wird 

unverändert fortgeführt. 

(2) �Die Besetzung des Vorstands des Übernehmenden 
Rechtsträgers ändert sich nicht. Erteilte Prokuren 
und Geschäftsführerbestellungen bei dem Übertra-
genden Rechtsträger erlöschen mit Eintragung der 
Verschmelzung im Handelsregister des Überneh-
menden Rechtsträgers. 

(3)  �Falls die Verschmelzung nicht bis zum Ablauf des 
31.Dezember 2026 durch Eintragung in das Han-
delsregister des Sitzes des Übernehmenden 
Rechtsträgers wirksam geworden ist, wird der Ver-
schmelzung abweichend von § 3 dieses Vertrages 

die Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 
Stichtag 31. Dezember 2026 als Schlussbilanz zu-
grunde gelegt und abweichend von § 4 dieses Ver-
trages verschiebt sich der Verschmelzungsstichtag 
auf den 1. Januar 2027, 00:00 Uhr. Bei einer weite-
ren Verzögerung des Wirksamwerdens der Ver-
schmelzung über den 31. Dezember des jeweiligen 
Folgejahres hinaus verschieben sich die Stichtage 
entsprechend der vorstehenden Regelung jeweils 
um ein Jahr. 

(4) �Die Wirksamkeit dieses Vertrags steht unter der auf-
lösenden Bedingung, dass kumulativ folgende Vor-
aussetzungen vorliegen:  

a. � ein Verlangen der Aktionäre nach § 62 Abs. 2 Satz 1 
UmwG ist dem Übernehmenden Rechtsträger inner-
halb von einem Monat nach der Hinweisbekanntma-
chung im Bundesanzeiger gemäß § 62 Abs. 3 Satz 2 
UmwG zugegangen; und

b. �in einer Hauptversammlung des Übernehmenden 
Rechtsträgers wird bis zur Eintragung der Verschmel-
zung kein infolge eines Verlangens gemäß § 62 Abs. 
2 Satz 1 UmwG erforderlicher Zustimmungsbeschluss 
zu diesem Verschmelzungsvertrag mit der erforderli-
chen Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen gefasst. 

Tagesordnung
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(5) Einer Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
des Übertragenden Rechtsträgers bedarf es gemäß § 
62 Abs. 4 Satz 1 UmwG nicht, da sich sämtliche Anteile 
an dem Übertragenden Rechtsträger in der Hand des 
Übernehmenden Rechtsträgers in der Rechtsform einer 
europäischen Aktiengesellschaft (SE) befinden.

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags sowie die 
weiteren gesetzlich zugänglich zu machenden Unterla-
gen sind seit Einberufung der Hauptversammlung auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://inves-
tor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/ 
zugänglich. 
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1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung EUR 
7.385.780,00 und ist in 7.385.780 auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien eingeteilt, die jeweils eine Stimme 
gewähren. Hiervon hält die Gesellschaft im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung 96.460 eigene 
Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zuste-
hen.

2. �Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

Der Vorstand der Gesellschaft hat entschieden, die or-
dentliche Hauptversammlung gemäß § 118a AktG und § 
16 Absatz 5 der Satzung als virtuelle Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung 
abzuhalten.

Die virtuelle Hauptversammlung findet unter Anwesen-
heit des Versammlungsleiters und eines mit der Nieder-
schrift der Hauptversammlung beauftragten Notars in 
den Räumlichkeiten der epicto GmbH, Flößerstraße 4, 
68535 Edingen statt. Eine physische Teilnahme der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ist ausge-
schlossen. 

Die Hauptversammlung wird vollständig in Bild und Ton 
im Internet unter https://investor-relations.snpgroup.
com/de/hauptversammlungen/ übertragen. Aktionäre 
oder ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht 
ausschließlich über Briefwahl oder Vollmachtserteilung 
unter Nutzung des passwortgeschützten InvestorPor-
tals wie nachstehend näher bestimmt ausüben.

3. �Voraussetzungen für die Teilnahme und die Aus-
übung des Stimmrechts

a) Anmeldung und Nachweis
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nach § 17 Absatz 1 der 
Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre be-
rechtigt, die sich vor der virtuellen Hauptversammlung 
bei der Gesellschaft in Textform angemeldet haben 
(„Anmeldung“) und ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts nachgewiesen haben.

�Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
ist ein in Textform (vgl. § 126b BGB) erstellter besonde-
rer Nachweis des depotführenden Instituts über den 
Anteilsbesitz („Nachweis“) erforderlich und ausrei-
chend.

Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 
22. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den 

II. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 
ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

26. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) zu beziehen („Nach-
weiszeitpunkt“). Die Berechtigung im vorstehenden 
Sinne bemisst sich dabei ausschließlich nach dem An-
teilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt.

Die Anmeldung muss ebenso wie der Nachweis bei der 
Gesellschaft spätestens am 10. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), in Textform in deutscher oder englischer Spra-
che unter folgender Adresse:

SNP Schneider-Neureither & Partner SE
c/o Computershare Operations Center

80249 München oder 
per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de zugehen.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung kann innerhalb 
der oben genannten Anmeldefrist auch über Intermedi-
äre gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018/1212 im ISO 20022 Format 
an die Gesellschaft übermittelt werden (SWIFT CMD-
HDEMMXXX). Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine 
Autorisierung über die SWIFT Relationship Manage-
ment Application (RMA) erforderlich.

b) Bedeutung des Nachweisstichtages
�Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer den Berechtigungsnach-
weis erbracht hat. Dies bedeutet, dass Aktionäre, die 
ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben 
haben, weder an der Hauptversammlung teilnehmen 



18

können noch Stimmrechte in der Hauptversammlung 
haben. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen 
auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Aktionäre, die ihre 
Aktien nach dem Nachweisstichtag vollständig oder 
teilweise veräußern, sind deshalb – bei rechtzeitiger 
Anmeldung und Vorlage des Berechtigungsnachweises 
– im Verhältnis zur Gesellschaft trotzdem zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres 
Stimmrechts berechtigt. Der Nachweisstichtag ist für 
die Dividendenberechtigung ohne Bedeutung.

c) Zugang zum passwortgeschützten InvestorPortal
Nach ordnungsgemäßer Anmeldung und ordnungsge-
mäßem Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe oben unter 
Ziffer 3 Buchstabe a) erhalten die Aktionäre personali-
sierte Zugangsdaten für das passwortgeschützte In-
vestorPortal. Das passwortgeschützte InvestorPortal 
steht voraussichtlich ab dem 26. Mai 2026 unter der 
Internetadresse https://investor-relations.snpgroup.
com/de/hauptversammlungen/ zur Verfügung.

Über das passwortgeschützte InvestorPortal können 
die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten die Bild- und 
Tonübertragung der Hauptversammlung verfolgen so-
wie verschiedene Aktionärsrechte ausüben, unter an-
derem das Stimmrecht entweder im Wege der elektro-
nischen Briefwahl oder durch Bevollmächtigung und 
Anweisung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, 
das Frage- und Rederecht sowie das Widerspruchs-
recht. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den folgen-
den Abschnitten.

 �Während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung 
am 17. Juni 2026, das heißt von der Eröffnung der 
Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den 
Versammlungsleiter, können die Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten sich über das passwortgeschützte 
InvestorPortal elektronisch zur virtuellen Hauptver-
sammlung im Sinne von § 121 Absatz 4b Satz 1 AktG 
zuschalten.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicher-
zustellen, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Inte-
resse möglichst früh für die Anmeldung und die Über-
mittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu 
tragen.

4. Verfahren für die Stimmabgabe

Aktionäre können das Stimmrecht wie folgt ausüben:

a) Stimmabgabe per Briefwahl
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend 
beschriebenen Rahmen ihre Stimmen, ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation (elektronische Briefwahl) ab-
zugeben. Auch hierzu sind eine ordnungsgemäße An-
meldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des An-
teilsbesitzes erforderlich, jeweils wie oben unter Ziffer 
3 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Aus-
übung des Stimmrechts) dargestellt.

 �Für die Übermittlung von elektronischen Briefwahl-
stimmen sowie der Änderung und des Widerrufs abge-
bener Briefwahlstimmen bietet die Gesellschaft aus

schließlich das passwortgeschützte InvestorPortal an, 
das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptver-
sammlung bis zur Schließung der Abstimmung durch 
den Versammlungsleiter unter folgender Internetadres-
se zur Verfügung stehen wird:  https://investor-rela-
tions.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/

�Die notwendigen Zugangsdaten für das passwortge-
schützte InvestorPortal und weitere Informationen er-
halten die Aktionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um 
den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzu-
stellen, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interes-
se möglichst früh für die Anmeldung und die Übermitt-
lung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu 
tragen. Auch Aktionärsvertreter bzw. Bevollmächtigte 
können sich der elektronischen Briefwahl bedienen.

b) Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Be-
vollmächtigten, beispielsweise durch einen von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, aber 
auch z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben 
lassen, die sich allerdings für die virtuelle Hauptver-
sammlung ihrerseits entweder der elektronischen Brief-
wahl bedienen oder die weisungsgebundenen, von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unterbe-
vollmächtigen müssen. Auch in diesem Fall sind eine
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ordnungsgemäße Anmeldung und ein ordnungsgemä-
ßer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich, jeweils 
wie oben unter Ziffer 3 (Voraussetzungen für die Teil-
nahme und die Ausübung des Stimmrechts) dargestellt.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG der Text-
form (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“). Bei Be-
vollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsver-
einigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer nach § 
135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Person wird davon 
abweichend weder von § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG 
Textform verlangt, noch enthält die Satzung für diesen 
Fall eine besondere Regelung. Demgemäß können In-
termediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsbera-
ter sowie diesen nach § 135 Absatz 8 AktG gleichge-
stellte Personen für ihre Bevollmächtigung Formen 
vorsehen, die allein den für diesen Fall der Vollmachts-
erteilung geltenden gesetzlichen Bestimmungen, ins-
besondere denen in § 135 AktG, genügen müssen. Auf 
das besondere Verfahren nach § 135 Absatz 1 Satz 5 
AktG wird hingewiesen.

�Die Gesellschaft bietet für die Erteilung von Vollmach-
ten bzw. für deren Widerruf das passwortgeschützte 
InvestorPortal an, das dafür auch noch am Tag der vir-
tuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der 
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter unter 
folgender Internetadresse zur Verfügung stehen wird:  
https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptver-
sammlungen/

Die notwendigen Zugangsdaten für das passwortge-
schützte InvestorPortal und weitere Informationen er-
halten die Aktionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um 
den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzu-
stellen, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interes-
se möglichst früh für die Anmeldung und die Übermitt-
lung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu 
tragen.

Darüber hinaus können die Vollmacht und ihr Widerruf 
in Textform gegenüber der Gesellschaft unter nachste-
hender Postanschrift oder E-Mail-Adresse erklärt wer-
den:

SNP Schneider-Neureither & Partner SE
c/o Computershare Operations Center

80249 München
anmeldestelle@computershare.de

Alternativ können sie in Textform auch gegenüber dem 
Vollmachtnehmer erklärt werden. In letzterem Fall kann 
die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung 
in Textform verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG, 
also insbesondere bei Bevollmächtigung eines Interme-
diärs, einer Aktionärsvereinigung oder eines Stimm-
rechtsberaters, etwas anderes ergibt. Dieser Nachweis 
kann der Gesellschaft ebenfalls an die vorstehend ge-
nannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt 
werden. Zur Erleichterung der Vollmachtserteilung er-
halten die Aktionäre zusammen mit ihrer Anmeld-
ebestätigung ein Vollmachtsformular, das für die Bevoll-
mächtigung genutzt werden kann. Bei Nutzung des 

Postwegs oder Kommunikation per E-Mail ist eine recht-
zeitige Kenntnisnahme durch die Gesellschaft aus orga-
nisatorischen Gründen nur gewährleistet, wenn die je-
weilige Nachricht spätestens bis zum Ablauf des 16. Juni 
2026, 24:00 Uhr MESZ, zugeht.

Darüber hinaus können vollmachtsrelevante Erklärun-
gen auch über Intermediäre gemäß § 67c AktG in Ver-
bindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212 im ISO 20022 Format an die Gesellschaft 
übermittelt werden (SWIFT CMDHDEMMXXX). Auf die-
sem Weg müssen sie bis spätestens 16. Juni 2026, 
24:00 Uhr MESZ, eingehen.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch 
während der Hauptversammlung zulässig und kann so-
wohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch 
gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

c) Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Wir bieten unseren Aktionären und deren Bevollmäch-
tigten in dem nachfolgend beschriebenen Rahmen an, 
dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch 
durch von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter 
benannte Mitarbeiter (Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen kön-
nen. Auch in diesem Fall sind eine ordnungsgemäße 
Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des 
Anteilsbesitzes erforderlich, jeweils wie oben unter Zif-
fer 3 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Aus-
übung des Stimmrechts) dargestellt. Von der Vollmacht 
werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur 
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Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter werden gemäß den von den Aktionären erteilten 
Weisungen abstimmen. Ohne die Erteilung von Weisun-
gen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Die Stimm-
rechtsvertreter nehmen keine Vollmachten und Aufträge 
zur Ausübung des Frage- und Rederechts, zur Stellung 
von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen 
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.

d) Mehrere Bevollmächtigte
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so 
kann gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2 AktG die Gesell-
schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der 
Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen 
Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter 
für die Hauptversammlung zu bestellen. 

5. Rechte der Aktionäre

a) Ergänzung der Tagesordnung 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des 
Grundkapitals (das entspricht 369.289 Aktien) oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen (dies ent-
spricht 500.000 Aktien), können gemäß Artikel 56 SE-
VO und gemäß § 50 Absatz 2 SEAG beantragen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Etwaige Ergänzungsverlangen müssen schriftlich (§ 126 
BGB) an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet wer-
den und bei der Gesellschaft spätestens am 17. Mai 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zugegange-
ne Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 
Das Verlangen kann an die folgende Adresse gerichtet 
werden:

SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Vorstand

Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg

Bekannt zu machende Anträge auf Ergänzung der Ta-
gesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentli-
chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen wer-
den kann, dass sie die Information in der gesamten Eu-
ropäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem 
über die Internetadresse https://investor-relations.sn-
pgroup.com/de/hauptversammlungen/ zugänglich ge-
macht.

b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Aktionäre können der Gesellschaft nach näherer Maß-
gabe von § 126 AktG und § 127 AktG Anträge und Wahl-
vorschläge zu Punkten der Tagesordnung übersenden.

Gebrauch machen, soweit ihnen zuvor vom Aktionär 
Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt wur-
den.

Die Gesellschaft bietet für die Erteilung von Vollmach-
ten und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter bzw. deren Widerruf 
oder Änderung das passwortgeschützte InvestorPortal 
an, das dafür auch noch am Tag der virtuellen Haupt-
versammlung bis zum durch den Versammlungsleiter 
bestimmten Zeitpunkt unter folgender Internetadresse 
zur Verfügung stehen wird: https://investor-relations.
snpgroup.com/de/hauptversammlungen/

Die notwendigen Zugangsdaten für das passwortge-
schützte InvestorPortal und weitere Informationen er-
halten die Aktionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um 
den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzustel-
len, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interesse 
möglichst früh für die Anmeldung und die Übermittlung 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

Darüber hinaus können vollmachtsrelevante Erklärun-
gen und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft auch über Intermediäre gemäß § 67c AktG 
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212 im ISO 20022 Format an die Gesellschaft 
übermittelt werden (SWIFT CMDHDEMMXXX). Auf die-
sem Weg müssen sie bis spätestens 16. Juni 2026, 
24:00 Uhr MESZ, eingehen.
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Die Gesellschaft wird Anträge und Wahlvorschläge ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-
dung, die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforder-
lich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der Verwal-
tung unter der Internetadresse https://investor-rela-
tions.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/ zugäng-
lich machen, wenn sie bis zum Ablauf, also bis 24:00 
Uhr MESZ, des 2. Juni 2026 unter der Adresse:

SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Investor Relations

Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg

oder per E-Mail: investorrelations@snpgroup.com

zugehen und die übrigen Voraussetzungen von § 126 
AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind.

Anträge oder Wahlvorschläge, die nach § 126 Absatz 1 
bis 3 bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gel-
ten gemäß § 126 Absatz 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt 
der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft er-
möglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder 
Wahlvorschlägen im passwortgeschützten InvestorPor-
tal im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Bevollmächtigung und Anweisung der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft ausgeübt werden kann, sobald 
die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts 
nachweisen können, das heißt ab dem Nachweisstich-

tag (Geschäftsschluss des 26. Mai 2026). Dies betrifft 
allerdings nur solche Anträge, die sich nicht auf die 
bloße Ablehnung eines Verwaltungsvorschlags be-
schränken, sondern auf dessen Änderung abzielen.

Der Versammlungsleiter kann entscheiden, einen sol-
chermaßen als gestellt geltenden Gegenantrag oder 
Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht zu be-
handeln, sofern der antragstellende Aktionär nicht ord
nungsgemäß legitimiert und nicht ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet ist.

c) Einreichen von Stellungnahmen
Aktionäre haben das Recht, vor der Hauptversammlung 
nach näherer Maßgabe von § 130a Absatz 1, 2 und 4 
AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tages-
ordnung im Wege elektronischer Kommunikation einzu-
reichen. Die Gesellschaft beschränkt dieses Recht auf
ordnungsgemäß zur Versammlung angemeldete Aktionäre.

Stellungnahmen sind spätestens bis zum 11. Juni 2026, 
24:00 Uhr MESZ, ausschließlich über das passwortge-
schützte InvestorPortal einzureichen:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptver-
sammlungen/

Die notwendigen Zugangsdaten für das InvestorPortal 
und weitere Informationen erhalten die Aktionäre mit 
ihrer Anmeldebestätigung. Um den rechtzeitigen Erhalt 

der Zugangsdaten sicherzustellen, bitten wir unsere 
Aktionäre, im eigenen Interesse möglichst früh für die 
Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

Stellungnahmen können ausschließlich in Textform ein-
gereicht werden. Eine Stellungnahme darf einen Um-
fang von 10.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen 
nicht überschreiten.

Die Gesellschaft wird ordnungsgemäße sowie form- 
und fristgerecht eingereichte Stellungnahmen in der 
Sprache der Einreichung mitsamt einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung spätestens am 12. 
Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, im passwortgeschützten 
InvestorPortal zugänglich machen. Das Zugänglich-
machen wird auf ordnungsgemäß zur Hauptver-
sammlung angemeldete Aktionäre beschränkt.

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, 
wenn ein Fall des § 130a Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 126 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 3 oder 6 AktG vorliegt. Das ist 
der Fall, soweit sich der Vorstand durch das Zugäng-
lichmachen strafbar machen würde, wenn die Stel-
lungnahme in wesentlichen Punkten offensichtlich 
falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie 
Beleidigungen enthält oder wenn der Aktionär zu er-
kennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird.
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Es wird darauf hingewiesen, dass etwaige Anträge, 
Wahlvorschläge, Fragen sowie Widersprüche gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung, die in einer Stel-
lungnahme enthalten sind, in der Hauptversammlung 
unberücksichtigt bleiben. Sie sind ausschließlich auf 
den in dieser Einberufungsunterlage hierfür beschrie-
benen Wegen sowie ggf. unter Beachtung der jeweils 
beschriebenen Anforderungen und Fristen einzurei-
chen bzw. zu stellen.

d) Rederecht in der Hauptversammlung
Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktio-
näre und ihre Bevollmächtigten haben das Recht, sich zu 
Wort zu melden und, nach Aufruf durch den Versamm-
lungsleiter, in der Versammlung im Wege der Videokom-
munikation zu sprechen. Redebeiträge können spätestens 
ab dem Beginn der Hauptversammlung über das pass-
wortgeschützte InvestorPortal angemeldet werden: htt-
ps://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptversamm-
lungen/

Die Redebeiträge der Aktionäre und ihrer Bevollmächtig-
ten können auch Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AktG sowie Auskunftsverlan-
gen nach § 131 Absatz 1 AktG enthalten. Der Versamm-
lungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung, der 
Worterteilung sowie der tatsächlichen Durchführung des 
Redebeitrags zu Beginn der Hauptversammlung näher 
erläutern. Weitere Hinweise bzw. Anweisungen zur tech-
nischen Durchführung erhält der Aktionär nach seiner 
Wortmeldung, soweit erforderlich oder sinnvoll, durch das 
technische Team.

Technische Mindestvoraussetzungen für eine Live-Video-
zuschaltung sind ein internetfähiges Endgerät mit Kamera 
und Mikrofon, auf die vom Internetbrowser aus zugegrif-
fen werden kann, sowie eine stabile Internetverbindung. 
Eine Installation zusätzlicher Softwarekomponenten oder 
Apps auf dem Endgerät ist nicht erforderlich.

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit 
der Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesell-
schaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu
überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funk-
tionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.

Der Versammlungsleiter kann gemäß § 18 Absatz 2 Satz 
3 der Satzung das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere 
den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der 
Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 
sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemes-
sen festsetzen.

e) Antragsrecht in der Hauptversammlung
Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Ak-
tionäre und ihre Bevollmächtigten können darüber hin-
aus in der Hauptversammlung im zulässigen Rahmen 
Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokom-
munikation stellen, ohne dass es dafür einer vorherigen 
Übermittlung des Antrags bzw. des Wahlvorschlags 
gemäß den §§ 126, 127 AktG bedarf. Dazu ist es erfor-
derlich, dass der Aktionär oder Bevollmächtigte sich 
über das passwortgeschützte InvestorPortal für einen 
Redebeitrag anmeldet. Für Anträge und Wahlvorschlä-

ge ist im InvestorPortal ein separater Button „Antrag“ 
vorgesehen. Der Antrag oder Wahlvorschlag ist im Rah-
men des Redebeitrags mündlich zu stellen und ggf. zu 
begründen. Eine nähere Erläuterung des dafür vorgese-
henen Verfahrens, der rechtlichen und technischen 
Voraussetzungen sowie der Befugnis des Versamm-
lungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Fra-
ge- und Rederechts findet sich vorstehend im Abschnitt
Rederecht in der Hauptversammlung“.

f) Auskunfts- und Fragerecht in der Hauptversammlung
Den Aktionären steht im Rahmen der virtuellen Haupt-
versammlung (ohne physische Präsenz der Aktionäre 
bzw. ihrer Bevollmächtigten) gemäß §§ 118a Absatz 1 
Satz 2 Nr. 4, 131 Absatz 1 und Absatz 1a bis 1f AktG ein 
Auskunfts- und Fragerecht zu. 

Gemäß § 131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär und je-
dem Bevollmächtigten auf Verlangen in der Hauptver-
sammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenhei-
ten der Gesellschaft, einschließlich der rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen, der Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beur-
teilung des Gegenstands der Tagesordnung erforder-
lich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.

Für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung ist vor-
gesehen, dass die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten 
ihre Auskunftsverlangen, das heißt ihre Fragen an die 
Gesellschaft einschließlich etwaiger Rück- oder Nach-
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fragen, gemäß § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 AktG 
im Wege elektronischer Kommunikation während der 
virtuellen Hauptversammlung stellen. Der Versamm-
lungsleiter wird voraussichtlich anordnen, dass alle Ar-
ten des Auskunftsrechts nach § 131 AktG in der Haupt-
versammlung ausschließlich im Wege der Videokom-
munikation über das passwortgeschützte InvestorPor-
tal ausgeübt werden dürfen (§ 131 Absatz 1f AktG). In 
diesem Fall ist es erforderlich, dass der Aktionär sich 
über das passwortgeschützte InvestorPortal für einen 
Redebeitrag anmeldet, in dessen Rahmen er sodann 
seine Fragen stellen kann. Eine nähere Erläuterung des 
dafür vorgesehenen Verfahrens, der rechtlichen und 
technischen Voraussetzungen sowie der Befugnis des 
Versammlungsleiters zur angemessenen Beschränkung 
des Frage- und Rederechts findet sich vorstehend im 
Abschnitt „Rederecht in der Hauptversammlung“.

Der Vorstand darf die Auskunft aus den in § 131 Absatz 3 
AktG aufgeführten Gründen verweigern, z.B. soweit die 
Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder 
einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheb-
lichen Nachteil zuzufügen, soweit sich der Vorstand 
durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde 
oder soweit die Auskunft auf der Internetseite der Ge-
sellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und 
in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann 
er verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem 
die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift 
der Hauptversammlung aufgenommen werden (§ 131 

Absatz 5 Satz 1 AktG). Es wird gewährleistet, dass jeder 
elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zuge-
schaltete Aktionär ein solches Verlangen im Wege der 
elektronischen Kommunikation, nämlich über das pass-
wortgeschützte InvestorPortal an die Gesellschaft 
übermitteln kann. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festle-
gen wird, dass das Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 
AktG und das Nachfragerecht nach § 131 Absatz 1d 
AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege 
der Videokommunikation ausgeübt werden dürfen (vgl. 
§ 131 Absatz 1f AktG), also im Rahmen der Ausübung des 
Rederechts. Eine nähere Erläuterung des dafür vorge-
sehenen Verfahrens, der rechtlichen und technischen 
Voraussetzungen sowie der Befugnis des Versamm-
lungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Fra-
ge- und Rederechts findet sich vorstehend im Abschnitt 
„Rederecht in der Hauptversammlung“.

Der Vorstand behält sich vor, die Fragesteller im Rah-
men der Fragebeantwortung namentlich zu nennen. 
Aktionäre, die damit nicht einverstanden sind, haben 
die Möglichkeit, der Namensnennung im InvestorPortal 
zu widersprechen. Ein Anspruch auf namentliche Nen-
nung besteht nicht. Gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung 
der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter befugt, das 
Fragerecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu be-
schränken.

Gemäß § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 AktG wird die Ge-
sellschaft den Bericht des Vorstandes oder dessen 
wesentlichen Inhalt bis spätestens 9. Juni 2026, 24:00 

Uhr (MESZ), über die Internetseite der Gesellschaft un-
ter https://investor-relations.snpgroup.com/de/haupt-
versammlungen/ zugänglich machen.

g) Widerspruchsrecht in der Hauptversammlung
Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Ak-
tionäre haben das Recht zum Widerspruch gegen einen 
Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektroni-
scher Kommunikation (§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 
AktG). Der Widerspruch kann über das passwortge-
schützte InvestorPortal unter der Internetadresse er-
klärt werden: https://investor-relations.snpgroup.com/
de/hauptversammlungen/

Auf diesem Weg erreicht der Widerspruch den Notar, 
der mit der Niederschrift über die Hauptversammlung 
beauftragt ist. Die Übermittlung eines Widerspruchs ist 
ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren 
Schließung durch den Versammlungsleiter möglich.

h) Weitergehende Erläuterungen
Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rech-
ten der Aktionäre nach Artikel 56 SE-VO, § 50 Absatz 2 
SEAG, §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, 126 Absatz 1, 
127, 130a Absatz 1, 2 und 4 und 131 Absatz 1 AktG stehen 
den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/
hauptversammlungen/ zur Verfügung.
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Aktionäre haben unter den gesetzlichen Voraussetzun-
gen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Ein-
schränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht be-
züglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Ka-
pitel III DSGVO. Diese Rechte können gegenüber der 
Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse 
dpo@snpgroup.com oder über die folgenden Kontakt-
daten geltend gemacht werden:	

SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Datenschutzbeauftragter

Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg

Telefax: +49 (0) 6221 6425-20

Zudem steht betroffenen Personen ein Beschwerde-
recht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach 
Artikel 77 DSGVO zu.

Heidelberg, im Mai 2026
SNP Schneider-Neureither & Partner SE

- Der Vorstand -

7. Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der gelten-
den Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um 
den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Für die Verarbei-
tung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Buchstabe c DSGVO.

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung 
beauftragt die Gesellschaft verschiedene Dienstleister. 
Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche perso-
nenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die 
Dienstleister verarbeiten diese Daten ausschließlich 
nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden 
personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im 
Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfü-
gung gestellt.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der 
gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend 
gelöscht.

6. ��Unterlagen und Informationen auf der 
    �Internetseite der Gesellschaft

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die der 
Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterla-
gen und weitere Informationen im Zusammenhang mit 
der Hauptversammlung einschließlich der Informatio-
nen nach § 124a AktG finden sich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://investor-relations.sn-
pgroup.com/de/hauptversammlungen/

Dort sind auch die Informationen gemäß § 125 AktG in 
Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212 sowie die derzeit gültige Fassung der Sat-
zung der Gesellschaft zugänglich.

Den gesetzlichen Verpflichtungen ist mit Zugänglich-
machung auf der Internetseite der Gesellschaft genüge 
getan. Auf Verlangen wird jedem Aktionär einmalig, 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser vorge-
nannten Unterlagen erteilt und per einfacher Post zuge-
sandt. Diese Unterlagen werden außerdem während 
der Hauptversammlung am Versammlungsort zur Ein-
sichtnahme durch die Aktionäre ausliegen.

Auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://in-
vestor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlun-
gen/ stehen außerdem im Anschluss an die Hauptver-
sammlung die Abstimmungsergebnisse zur Verfügung. 
Eine Bestätigung über die Stimmenzählung nach § 129 
Absatz 5 AktG kann innerhalb eines Monats nach dem 
Tag der Hauptversammlung über das InvestorPortal 
abgerufen werden.
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